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Geschéftsnummer:

Verkiindet am
; 41 0 45/03 KiH et
l’ivw J..M‘: e ‘ i “._}-

Lechmann JAng e
" als Urkundsbeamtm
der Geschéfisstelle

- Landgericht Stuttgart
41. Kammer fiir Handelssachen
‘ n des V@ékﬁg
iﬁﬁ% I

‘In dem Rechtssireit

. - Klagerin -

Prozessbevollmachtigte: | |
~ Rechtsanwéite . . ‘ " . B
(2881) | : o

- gegen

| - . verireten durch_d.-Geschéftsfﬂhrer Herrn

—
!
i

- Beklagte -

Prozessbevol!machtigter zu 1 und 2:
Rechtsanwait ‘ )

wegen markenrechtlicher Unter| assung

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

. _2_ ) ' i

nat die 41. Kammer fiir Handelssachen des Landgerichts Stuttgart auf die mundhche-
Verhandlung vom 29. Apr;l 2003 durch

\/ors Richter: am Landgencht Sc’waale
als Vorsitzender
- fir - Recht  erkannt:
KR |
Die Klage wird abgewiesen.
2. ,
Die Kiégerin trégt die Kosten des Rechistraits.

3.

. Das Urteil\ist’gegen-Sicherheit_sleistung in Héhe von € 3.000,- vorlaufig vollstreckbar.

Streitwert: € 100.000,-

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

-3

Tatbestand
Die Kizigerin nimmt die Beklagte ZIff.1 und den Beklagten 1.2 als derer Geschéftsfiih-
rer und administrativen Kontaki gegenuber der Domam-\/ergabesteile Denic auf Unter—

E §assung der Benutzung giner geschafthchen Bezeichnung in Anspruch

Die K]égerin ist Inhaber der am 24.10. 2000 angeme!deten und am 10.01.2001 emgetra-
‘genen deutschen Marke Nr. 300 78 586 Wortmarke "SNOWSCOOT" Schutz wird u.a.

o beansprucht fiir Turn- und Sportartikel, insbesondere Skibobs. Nach ihren Angaben ge-

nieRt sie fiir diesa Bezeachnung mtematxonai xennzeschenrecmhchen Schutz

Die Bek'ia’gte Ziff.1 ist Inhaberin der am 18.05.1999 registrierten Domain ,snowscoot.de®:
der Beklagte Ziff.2, Geschéftfiinrer der Beklagten Ziff.1, ist gegenuber der Domain-
-~ Vergabestelle Denic 80g. admmlstratlver Ansprechpartner Die Beklagte prasentiert unter
der Domam ~Snowsceoot.de” (wie auch unter anderen Bezeschnungen wie ,skibob. de“) ,
eine Magazm Portalseite mit Werbung und Informationen zu Sklbcbs auch der Klagerin,
die als solche gekennzeichnet sind. Zu der | internet-Seite der Kldgerin ge!angt man iber
emen Lmk auf der Seite der Bek!agten Ziff.1.

Die K!ager,n mmmt dle Bekiagten aufgrund - der fur sie emge‘a‘.ragenen Marke
~SNOWSCOOT" auf Unterlassung der Benuizung der Bezeichnung ,,snowscoot“ insbe-
sondere der Domain ,snowscoot.de®, auf Freigabe dieser Domain und auf Feststellung
der Schadensersatzpﬂlcht in Anspruch Sie 1st der Auﬁassung, die Anmeldung der Do-
main s&i in einer gem. § 826 BGB bzw. § 1 UWG s;ttenwndngen Wense erfolgt, weil die
Beklagte Ziff.1 kein anerkennenswertes interesse an dieser Domain habe und die Beru-
- fung auf die fomale Prioritdt unerheblich sei. Durch die Lmkie!ste mit der HinfUhrung des
Hnternet—Benutzers pal anormahonen rund um den ,,Snewscoot“—Skabob verletze die Be-‘
’ 'kiagte Ziff.1 Markenrechte der Klagenn Unter!assungs— Beseltlgungs— und Schadenser— |
sau,zfesis‘te!lungsanspruche seien sowohl gegen die Beklagte Ziff. 1 als auch gegen den
'Bekiag‘ten Ziff.2 zu richten. Soweit die Beklagte Ziff.1 Loschungsantrag wegen eines
angeblich absoluten Schutzhmdermsses bei der Eintragung der Klagemarke erhoben
_habe_ rechtfertige dies nicht die Aussetzung des vQﬂa&genden Rechtsstreits.
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Die Kiagerin beantragt; fir Recht zu erkennen:

1.

Die B'eklégtén- werden ‘verurteilt, es bei Ahdrdﬁung eines Crdnungsgeides.bis zur
Hohe von:250.000,- Euro, oder von Ordnungshaft bis zu sechs M’Ohatén,_zu voll-
strecken an' dem Beklagten Ziff. 2, zu unterlassen, im geschaftlichen: Verkehr der

Bun’desrepub_lik'Deutschland die. Bezeichnung
JSnowscoot,

insbesondere den Domainnamen
LSnowscoot.de”,

zu benutzen und/oder benutzen zu lassen und/oder registriert zu-halten und/oder
registriert halten zu lassen oder zu Ubertragen.

Die Beklagten werden verurteilt, gegenuber der DENIC eG die zur Freigabe der |

Domainadresse ,snowscoot.de” erforderlichen Erkl‘aruhgen abzugeben.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten der Klagerin zum Ersatz jeglichen Scha-

- dens verpflichtet sind, die der Klagerin durch die Benutzung der Domainadresse

»Snowscoot.de” in der Vergangenheit entstanden ist und/oder kinftig noch ent-
stehen wird.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte Ziff.2 ist der Auffassung, schon nicht anspmchsverpﬂichtet zU s_eih. Die
Beklagten sind im {brigen der Auffassung, die Bezeichnung ,snowscoct” sei als be-
schreibende Angabe fiir eine Wintersportart nicht schutzfghig, weshalb L8schungsan-

mibréuchlich angemeldet und benutze sie-'titéiméﬁig; im Ubrigen zur Beschreibung ei-

irag gestellt worden sei und vorsorglich Aussetzung des Rechisstreits bis zu Entschei-
‘dung hierliber beantragt werde. Die Beklagte Ziff.1 habe die’ Domain nicht recht-

ner Wintersportart oder als Hinweis auf die Produkte der Kiégerin.

selten Schriftsétze nebst Anlage Bezug genommen. Die Parteien haben Einversténdnis

‘Wegen des Parteivorbringens im einzelnen wird auf die zwischen den Parteien gewech-

mit einer Entscheidung durch den \iorsitzenden allein erkiért.
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5.
 Entscheidungsgriinde

Die Klage ist nicht begrﬁr:idet Der Klég?erih;éiehéﬁgegen die Beklagten nicht die geltend
gemachten bnteﬂassungs- Freigabe- und Schadensersatzfeststeilungsanspruche zu.
Dles beruht auf folgenden Erwégungen:

- Die Bekiégte ist seit 1999 Inhaberin der Domain ,snowscoot.de* und cenutzt diese -
nicht streitig - seit dieser Zeit fiir das ven ihr in das Internet gestelite !niemetportal mlt
- Informationen nach Art sines Werkh‘tels . S.v.85 Abs. 3 MarkenG wobei unerhebhch ist,
welchen Inhalt die Beklagte Ziff.1 sait dieser Zeit in inre Seite eingestellt hat und ob die-
sem redaktioneller Charakter zukommt. Sie nat damit zeitlich vor der Anme'dung der
: Kiagemarke gin eigenss Kennzsichenrscht erworben, das sie der Klagemar.ke (und den
Anspriichen der Klagerin aus § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenGBentgegenhaiten kann (so dass
es vauf die Frage einer méglichen Verwechslungsgefahr zwischen einer Produkikenn-
- zglchnung und einem Werkiitel nicht ankommt), weil der Begriff. ,,snowscoct“ zwar be-
schrexbend gleichwohl aber kennzeichnungskraftig genug fir einen Werkiitel und einen
diesem vergleichbaren Titel emes Internet-Magazins ist. Dem stent nicht entgegen, dass
die Beklagte wohi eine Vielzahl von Begnﬁ‘en als Domains fiir ihr Internet-Portal benutzt,
also eine Vielzahl von Titeln fiir sin und dasselbe Werk. Ausreichend ist, dass diese Titel
der Unterschetdung von anderen Internet-Portalen dienen und diesen Zweck auch erfill-
len, was im vorhegenden ralle angenommen werden kann. Die Bek!agte Ziff.1 kann auf
~diesen Titel und damit auch auf die Domain uber Suchwdrter mit der Bezeichnung
»SNowscoot” hmwemen Tatsachen die ein rechtsmzi%brauchhches Handeln der Bekiag-'
ten Ziff.1 im Zusammenhang mit der Domain- Regnstnerung zulassen kdnnen, sind nicht
vorgetragen worden. Allein aus der Tatsache, dass sich die Kldgerin zwar mcht an der
zeitlich. nach der Domain-Registierung erfcigten Einfragung  einer - Marke
' ,,SN@WSCGOT“ gehindert sah, wohl aber an der ausschiieRlichen Benq‘tzung dieser
Sezescnnung im geschaﬁhchen Verkehr uberhaupt (und nicht nur fir Skibobs) gehmdert
sieht, rechtfertigt nicht die Annahme eines Rechtsmlssbrauchs

h\ﬁarkenrechﬂiche Unterivassuhgsanspfi}che nach § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG gegen die
Benutzung der Bezeichnung ,snowscoot”® auferhalb der Domain und auRerhalb des Ti-
tels des Internet-Portals der Bekiagten Ziff. 1 Desieheﬂ nicht. Es ist ndmiich nicht ersicht-

lich f‘iQQQ Ao Raldomta T4 Ais Doacvaionboms s o o vee mae aas .. _
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pereich der Klagemame benutzt, auf&er zZur Kennzeschnung der Waren der Klégerin
selbst. Soweit sich die Beklagte Ziff.1 unter der Bezelchnung L8nowscoot mit der Tatig-
keit des Skibobfahrens bzw. mit Veranstaltmgen auf diesem Geblet oefasst nst eme
- Benutzung fiir Skibobs und dergieuchen nicht anzunehmen ‘ ‘

'Béstehen Anspriiche aus der Klagemarke nicht gegen die 'Békiagtée Ziff.’i.; sind sciche
auch nicht gegen den Beklagten Ziff.2 gegeben. Als administraﬁver Ansprechpartner der‘
' \iergabestene Denic ist er chnehin nur in Ausnahmeféllen anspruchsverpflichtet, im {ib-
ﬂgen nur als gesetzlicher Verire ter der Beklagten Zift1, der rechtlich und tatsachhch
~verpflichtet und in der Lage st Rechtsverietzungen der Beklagten Ziff.1 zu verhmdern

Danach war dse Klage mit der &osienfolge aus § 91 ZP@ abzuwexsen Die mtscheldung |
{iber die vorl &ufi ige Vcﬂstr f‘x(barke!t beruht auf § 708 ZPO.

b ) e ey
i ;‘ o L, (I W e P B

Scn.aale
\/ors R;chtar am Landgencht
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. _2_ ) ' i

nat die 41. Kammer fiir Handelssachen des Landgerichts Stuttgart auf die mundhche-
Verhandlung vom 29. Apr;l 2003 durch

\/ors Richter: am Landgencht Sc’waale
als Vorsitzender
- fir - Recht  erkannt:
KR |
Die Klage wird abgewiesen.
2. ,
Die Kiégerin trégt die Kosten des Rechistraits.

3.

. Das Urteil\ist’gegen-Sicherheit_sleistung in Héhe von € 3.000,- vorlaufig vollstreckbar.

Streitwert: € 100.000,-
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Tatbestand
Die Kizigerin nimmt die Beklagte ZIff.1 und den Beklagten 1.2 als derer Geschéftsfiih-
rer und administrativen Kontaki gegenuber der Domam-\/ergabesteile Denic auf Unter—

E §assung der Benutzung giner geschafthchen Bezeichnung in Anspruch

Die K]égerin ist Inhaber der am 24.10. 2000 angeme!deten und am 10.01.2001 emgetra-
‘genen deutschen Marke Nr. 300 78 586 Wortmarke "SNOWSCOOT" Schutz wird u.a.

o beansprucht fiir Turn- und Sportartikel, insbesondere Skibobs. Nach ihren Angaben ge-

nieRt sie fiir diesa Bezeachnung mtematxonai xennzeschenrecmhchen Schutz

Die Bek'ia’gte Ziff.1 ist Inhaberin der am 18.05.1999 registrierten Domain ,snowscoot.de®:
der Beklagte Ziff.2, Geschéftfiinrer der Beklagten Ziff.1, ist gegenuber der Domain-
-~ Vergabestelle Denic 80g. admmlstratlver Ansprechpartner Die Beklagte prasentiert unter
der Domam ~Snowsceoot.de” (wie auch unter anderen Bezeschnungen wie ,skibob. de“) ,
eine Magazm Portalseite mit Werbung und Informationen zu Sklbcbs auch der Klagerin,
die als solche gekennzeichnet sind. Zu der | internet-Seite der Kldgerin ge!angt man iber
emen Lmk auf der Seite der Bek!agten Ziff.1.

Die K!ager,n mmmt dle Bekiagten aufgrund - der fur sie emge‘a‘.ragenen Marke
~SNOWSCOOT" auf Unterlassung der Benuizung der Bezeichnung ,,snowscoot“ insbe-
sondere der Domain ,snowscoot.de®, auf Freigabe dieser Domain und auf Feststellung
der Schadensersatzpﬂlcht in Anspruch Sie 1st der Auﬁassung, die Anmeldung der Do-
main s&i in einer gem. § 826 BGB bzw. § 1 UWG s;ttenwndngen Wense erfolgt, weil die
Beklagte Ziff.1 kein anerkennenswertes interesse an dieser Domain habe und die Beru-
- fung auf die fomale Prioritdt unerheblich sei. Durch die Lmkie!ste mit der HinfUhrung des
Hnternet—Benutzers pal anormahonen rund um den ,,Snewscoot“—Skabob verletze die Be-‘
’ 'kiagte Ziff.1 Markenrechte der Klagenn Unter!assungs— Beseltlgungs— und Schadenser— |
sau,zfesis‘te!lungsanspruche seien sowohl gegen die Beklagte Ziff. 1 als auch gegen den
'Bekiag‘ten Ziff.2 zu richten. Soweit die Beklagte Ziff.1 Loschungsantrag wegen eines
angeblich absoluten Schutzhmdermsses bei der Eintragung der Klagemarke erhoben
_habe_ rechtfertige dies nicht die Aussetzung des vQﬂa&genden Rechtsstreits.
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Die Kiagerin beantragt; fir Recht zu erkennen:

1.

Die B'eklégtén- werden ‘verurteilt, es bei Ahdrdﬁung eines Crdnungsgeides.bis zur
Hohe von:250.000,- Euro, oder von Ordnungshaft bis zu sechs M’Ohatén,_zu voll-
strecken an' dem Beklagten Ziff. 2, zu unterlassen, im geschaftlichen: Verkehr der

Bun’desrepub_lik'Deutschland die. Bezeichnung
JSnowscoot,

insbesondere den Domainnamen
LSnowscoot.de”,

zu benutzen und/oder benutzen zu lassen und/oder registriert zu-halten und/oder
registriert halten zu lassen oder zu Ubertragen.

Die Beklagten werden verurteilt, gegenuber der DENIC eG die zur Freigabe der |

Domainadresse ,snowscoot.de” erforderlichen Erkl‘aruhgen abzugeben.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten der Klagerin zum Ersatz jeglichen Scha-

- dens verpflichtet sind, die der Klagerin durch die Benutzung der Domainadresse

»Snowscoot.de” in der Vergangenheit entstanden ist und/oder kinftig noch ent-
stehen wird.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte Ziff.2 ist der Auffassung, schon nicht anspmchsverpﬂichtet zU s_eih. Die
Beklagten sind im {brigen der Auffassung, die Bezeichnung ,snowscoct” sei als be-
schreibende Angabe fiir eine Wintersportart nicht schutzfghig, weshalb L8schungsan-

mibréuchlich angemeldet und benutze sie-'titéiméﬁig; im Ubrigen zur Beschreibung ei-

irag gestellt worden sei und vorsorglich Aussetzung des Rechisstreits bis zu Entschei-
‘dung hierliber beantragt werde. Die Beklagte Ziff.1 habe die’ Domain nicht recht-

ner Wintersportart oder als Hinweis auf die Produkte der Kiégerin.

selten Schriftsétze nebst Anlage Bezug genommen. Die Parteien haben Einversténdnis

‘Wegen des Parteivorbringens im einzelnen wird auf die zwischen den Parteien gewech-

mit einer Entscheidung durch den \iorsitzenden allein erkiért.
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5.
 Entscheidungsgriinde

Die Klage ist nicht begrﬁr:idet Der Klég?erih;éiehéﬁgegen die Beklagten nicht die geltend
gemachten bnteﬂassungs- Freigabe- und Schadensersatzfeststeilungsanspruche zu.
Dles beruht auf folgenden Erwégungen:

- Die Bekiégte ist seit 1999 Inhaberin der Domain ,snowscoot.de* und cenutzt diese -
nicht streitig - seit dieser Zeit fiir das ven ihr in das Internet gestelite !niemetportal mlt
- Informationen nach Art sines Werkh‘tels . S.v.85 Abs. 3 MarkenG wobei unerhebhch ist,
welchen Inhalt die Beklagte Ziff.1 sait dieser Zeit in inre Seite eingestellt hat und ob die-
sem redaktioneller Charakter zukommt. Sie nat damit zeitlich vor der Anme'dung der
: Kiagemarke gin eigenss Kennzsichenrscht erworben, das sie der Klagemar.ke (und den
Anspriichen der Klagerin aus § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenGBentgegenhaiten kann (so dass
es vauf die Frage einer méglichen Verwechslungsgefahr zwischen einer Produkikenn-
- zglchnung und einem Werkiitel nicht ankommt), weil der Begriff. ,,snowscoct“ zwar be-
schrexbend gleichwohl aber kennzeichnungskraftig genug fir einen Werkiitel und einen
diesem vergleichbaren Titel emes Internet-Magazins ist. Dem stent nicht entgegen, dass
die Beklagte wohi eine Vielzahl von Begnﬁ‘en als Domains fiir ihr Internet-Portal benutzt,
also eine Vielzahl von Titeln fiir sin und dasselbe Werk. Ausreichend ist, dass diese Titel
der Unterschetdung von anderen Internet-Portalen dienen und diesen Zweck auch erfill-
len, was im vorhegenden ralle angenommen werden kann. Die Bek!agte Ziff.1 kann auf
~diesen Titel und damit auch auf die Domain uber Suchwdrter mit der Bezeichnung
»SNowscoot” hmwemen Tatsachen die ein rechtsmzi%brauchhches Handeln der Bekiag-'
ten Ziff.1 im Zusammenhang mit der Domain- Regnstnerung zulassen kdnnen, sind nicht
vorgetragen worden. Allein aus der Tatsache, dass sich die Kldgerin zwar mcht an der
zeitlich. nach der Domain-Registierung erfcigten Einfragung  einer - Marke
' ,,SN@WSCGOT“ gehindert sah, wohl aber an der ausschiieRlichen Benq‘tzung dieser
Sezescnnung im geschaﬁhchen Verkehr uberhaupt (und nicht nur fir Skibobs) gehmdert
sieht, rechtfertigt nicht die Annahme eines Rechtsmlssbrauchs

h\ﬁarkenrechﬂiche Unterivassuhgsanspfi}che nach § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG gegen die
Benutzung der Bezeichnung ,snowscoot”® auferhalb der Domain und auRerhalb des Ti-
tels des Internet-Portals der Bekiagten Ziff. 1 Desieheﬂ nicht. Es ist ndmiich nicht ersicht-

lich f‘iQQQ Ao Raldomta T4 Ais Doacvaionboms s o o vee mae aas .. _
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pereich der Klagemame benutzt, auf&er zZur Kennzeschnung der Waren der Klégerin
selbst. Soweit sich die Beklagte Ziff.1 unter der Bezelchnung L8nowscoot mit der Tatig-
keit des Skibobfahrens bzw. mit Veranstaltmgen auf diesem Geblet oefasst nst eme
- Benutzung fiir Skibobs und dergieuchen nicht anzunehmen ‘ ‘

'Béstehen Anspriiche aus der Klagemarke nicht gegen die 'Békiagtée Ziff.’i.; sind sciche
auch nicht gegen den Beklagten Ziff.2 gegeben. Als administraﬁver Ansprechpartner der‘
' \iergabestene Denic ist er chnehin nur in Ausnahmeféllen anspruchsverpflichtet, im {ib-
ﬂgen nur als gesetzlicher Verire ter der Beklagten Zift1, der rechtlich und tatsachhch
~verpflichtet und in der Lage st Rechtsverietzungen der Beklagten Ziff.1 zu verhmdern

Danach war dse Klage mit der &osienfolge aus § 91 ZP@ abzuwexsen Die mtscheldung |
{iber die vorl &ufi ige Vcﬂstr f‘x(barke!t beruht auf § 708 ZPO.
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Geschéftsnummer:

Verkiindet am
; 41 0 45/03 KiH et
l’ivw J..M‘: e ‘ i “._}-

Lechmann JAng e
" als Urkundsbeamtm
der Geschéfisstelle

- Landgericht Stuttgart
41. Kammer fiir Handelssachen
‘ n des V@ékﬁg
iﬁﬁ% I

‘In dem Rechtssireit

. - Klagerin -

Prozessbevollmachtigte: | |
~ Rechtsanwéite . . ‘ " . B
(2881) | : o

- gegen

| - . verireten durch_d.-Geschéftsfﬂhrer Herrn

—
!
i

- Beklagte -

Prozessbevol!machtigter zu 1 und 2:
Rechtsanwait ‘ )

wegen markenrechtlicher Unter| assung

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

. _2_ ) ' i

nat die 41. Kammer fiir Handelssachen des Landgerichts Stuttgart auf die mundhche-
Verhandlung vom 29. Apr;l 2003 durch

\/ors Richter: am Landgencht Sc’waale
als Vorsitzender
- fir - Recht  erkannt:
KR |
Die Klage wird abgewiesen.
2. ,
Die Kiégerin trégt die Kosten des Rechistraits.

3.

. Das Urteil\ist’gegen-Sicherheit_sleistung in Héhe von € 3.000,- vorlaufig vollstreckbar.

Streitwert: € 100.000,-
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Tatbestand
Die Kizigerin nimmt die Beklagte ZIff.1 und den Beklagten 1.2 als derer Geschéftsfiih-
rer und administrativen Kontaki gegenuber der Domam-\/ergabesteile Denic auf Unter—

E §assung der Benutzung giner geschafthchen Bezeichnung in Anspruch

Die K]égerin ist Inhaber der am 24.10. 2000 angeme!deten und am 10.01.2001 emgetra-
‘genen deutschen Marke Nr. 300 78 586 Wortmarke "SNOWSCOOT" Schutz wird u.a.

o beansprucht fiir Turn- und Sportartikel, insbesondere Skibobs. Nach ihren Angaben ge-

nieRt sie fiir diesa Bezeachnung mtematxonai xennzeschenrecmhchen Schutz

Die Bek'ia’gte Ziff.1 ist Inhaberin der am 18.05.1999 registrierten Domain ,snowscoot.de®:
der Beklagte Ziff.2, Geschéftfiinrer der Beklagten Ziff.1, ist gegenuber der Domain-
-~ Vergabestelle Denic 80g. admmlstratlver Ansprechpartner Die Beklagte prasentiert unter
der Domam ~Snowsceoot.de” (wie auch unter anderen Bezeschnungen wie ,skibob. de“) ,
eine Magazm Portalseite mit Werbung und Informationen zu Sklbcbs auch der Klagerin,
die als solche gekennzeichnet sind. Zu der | internet-Seite der Kldgerin ge!angt man iber
emen Lmk auf der Seite der Bek!agten Ziff.1.

Die K!ager,n mmmt dle Bekiagten aufgrund - der fur sie emge‘a‘.ragenen Marke
~SNOWSCOOT" auf Unterlassung der Benuizung der Bezeichnung ,,snowscoot“ insbe-
sondere der Domain ,snowscoot.de®, auf Freigabe dieser Domain und auf Feststellung
der Schadensersatzpﬂlcht in Anspruch Sie 1st der Auﬁassung, die Anmeldung der Do-
main s&i in einer gem. § 826 BGB bzw. § 1 UWG s;ttenwndngen Wense erfolgt, weil die
Beklagte Ziff.1 kein anerkennenswertes interesse an dieser Domain habe und die Beru-
- fung auf die fomale Prioritdt unerheblich sei. Durch die Lmkie!ste mit der HinfUhrung des
Hnternet—Benutzers pal anormahonen rund um den ,,Snewscoot“—Skabob verletze die Be-‘
’ 'kiagte Ziff.1 Markenrechte der Klagenn Unter!assungs— Beseltlgungs— und Schadenser— |
sau,zfesis‘te!lungsanspruche seien sowohl gegen die Beklagte Ziff. 1 als auch gegen den
'Bekiag‘ten Ziff.2 zu richten. Soweit die Beklagte Ziff.1 Loschungsantrag wegen eines
angeblich absoluten Schutzhmdermsses bei der Eintragung der Klagemarke erhoben
_habe_ rechtfertige dies nicht die Aussetzung des vQﬂa&genden Rechtsstreits.
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Die Kiagerin beantragt; fir Recht zu erkennen:

1.

Die B'eklégtén- werden ‘verurteilt, es bei Ahdrdﬁung eines Crdnungsgeides.bis zur
Hohe von:250.000,- Euro, oder von Ordnungshaft bis zu sechs M’Ohatén,_zu voll-
strecken an' dem Beklagten Ziff. 2, zu unterlassen, im geschaftlichen: Verkehr der

Bun’desrepub_lik'Deutschland die. Bezeichnung
JSnowscoot,

insbesondere den Domainnamen
LSnowscoot.de”,

zu benutzen und/oder benutzen zu lassen und/oder registriert zu-halten und/oder
registriert halten zu lassen oder zu Ubertragen.

Die Beklagten werden verurteilt, gegenuber der DENIC eG die zur Freigabe der |

Domainadresse ,snowscoot.de” erforderlichen Erkl‘aruhgen abzugeben.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten der Klagerin zum Ersatz jeglichen Scha-

- dens verpflichtet sind, die der Klagerin durch die Benutzung der Domainadresse

»Snowscoot.de” in der Vergangenheit entstanden ist und/oder kinftig noch ent-
stehen wird.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte Ziff.2 ist der Auffassung, schon nicht anspmchsverpﬂichtet zU s_eih. Die
Beklagten sind im {brigen der Auffassung, die Bezeichnung ,snowscoct” sei als be-
schreibende Angabe fiir eine Wintersportart nicht schutzfghig, weshalb L8schungsan-

mibréuchlich angemeldet und benutze sie-'titéiméﬁig; im Ubrigen zur Beschreibung ei-

irag gestellt worden sei und vorsorglich Aussetzung des Rechisstreits bis zu Entschei-
‘dung hierliber beantragt werde. Die Beklagte Ziff.1 habe die’ Domain nicht recht-

ner Wintersportart oder als Hinweis auf die Produkte der Kiégerin.

selten Schriftsétze nebst Anlage Bezug genommen. Die Parteien haben Einversténdnis

‘Wegen des Parteivorbringens im einzelnen wird auf die zwischen den Parteien gewech-

mit einer Entscheidung durch den \iorsitzenden allein erkiért.
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5.
 Entscheidungsgriinde

Die Klage ist nicht begrﬁr:idet Der Klég?erih;éiehéﬁgegen die Beklagten nicht die geltend
gemachten bnteﬂassungs- Freigabe- und Schadensersatzfeststeilungsanspruche zu.
Dles beruht auf folgenden Erwégungen:

- Die Bekiégte ist seit 1999 Inhaberin der Domain ,snowscoot.de* und cenutzt diese -
nicht streitig - seit dieser Zeit fiir das ven ihr in das Internet gestelite !niemetportal mlt
- Informationen nach Art sines Werkh‘tels . S.v.85 Abs. 3 MarkenG wobei unerhebhch ist,
welchen Inhalt die Beklagte Ziff.1 sait dieser Zeit in inre Seite eingestellt hat und ob die-
sem redaktioneller Charakter zukommt. Sie nat damit zeitlich vor der Anme'dung der
: Kiagemarke gin eigenss Kennzsichenrscht erworben, das sie der Klagemar.ke (und den
Anspriichen der Klagerin aus § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenGBentgegenhaiten kann (so dass
es vauf die Frage einer méglichen Verwechslungsgefahr zwischen einer Produkikenn-
- zglchnung und einem Werkiitel nicht ankommt), weil der Begriff. ,,snowscoct“ zwar be-
schrexbend gleichwohl aber kennzeichnungskraftig genug fir einen Werkiitel und einen
diesem vergleichbaren Titel emes Internet-Magazins ist. Dem stent nicht entgegen, dass
die Beklagte wohi eine Vielzahl von Begnﬁ‘en als Domains fiir ihr Internet-Portal benutzt,
also eine Vielzahl von Titeln fiir sin und dasselbe Werk. Ausreichend ist, dass diese Titel
der Unterschetdung von anderen Internet-Portalen dienen und diesen Zweck auch erfill-
len, was im vorhegenden ralle angenommen werden kann. Die Bek!agte Ziff.1 kann auf
~diesen Titel und damit auch auf die Domain uber Suchwdrter mit der Bezeichnung
»SNowscoot” hmwemen Tatsachen die ein rechtsmzi%brauchhches Handeln der Bekiag-'
ten Ziff.1 im Zusammenhang mit der Domain- Regnstnerung zulassen kdnnen, sind nicht
vorgetragen worden. Allein aus der Tatsache, dass sich die Kldgerin zwar mcht an der
zeitlich. nach der Domain-Registierung erfcigten Einfragung  einer - Marke
' ,,SN@WSCGOT“ gehindert sah, wohl aber an der ausschiieRlichen Benq‘tzung dieser
Sezescnnung im geschaﬁhchen Verkehr uberhaupt (und nicht nur fir Skibobs) gehmdert
sieht, rechtfertigt nicht die Annahme eines Rechtsmlssbrauchs

h\ﬁarkenrechﬂiche Unterivassuhgsanspfi}che nach § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG gegen die
Benutzung der Bezeichnung ,snowscoot”® auferhalb der Domain und auRerhalb des Ti-
tels des Internet-Portals der Bekiagten Ziff. 1 Desieheﬂ nicht. Es ist ndmiich nicht ersicht-

lich f‘iQQQ Ao Raldomta T4 Ais Doacvaionboms s o o vee mae aas .. _
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pereich der Klagemame benutzt, auf&er zZur Kennzeschnung der Waren der Klégerin
selbst. Soweit sich die Beklagte Ziff.1 unter der Bezelchnung L8nowscoot mit der Tatig-
keit des Skibobfahrens bzw. mit Veranstaltmgen auf diesem Geblet oefasst nst eme
- Benutzung fiir Skibobs und dergieuchen nicht anzunehmen ‘ ‘

'Béstehen Anspriiche aus der Klagemarke nicht gegen die 'Békiagtée Ziff.’i.; sind sciche
auch nicht gegen den Beklagten Ziff.2 gegeben. Als administraﬁver Ansprechpartner der‘
' \iergabestene Denic ist er chnehin nur in Ausnahmeféllen anspruchsverpflichtet, im {ib-
ﬂgen nur als gesetzlicher Verire ter der Beklagten Zift1, der rechtlich und tatsachhch
~verpflichtet und in der Lage st Rechtsverietzungen der Beklagten Ziff.1 zu verhmdern

Danach war dse Klage mit der &osienfolge aus § 91 ZP@ abzuwexsen Die mtscheldung |
{iber die vorl &ufi ige Vcﬂstr f‘x(barke!t beruht auf § 708 ZPO.
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. _2_ ) ' i

nat die 41. Kammer fiir Handelssachen des Landgerichts Stuttgart auf die mundhche-
Verhandlung vom 29. Apr;l 2003 durch

\/ors Richter: am Landgencht Sc’waale
als Vorsitzender
- fir - Recht  erkannt:
KR |
Die Klage wird abgewiesen.
2. ,
Die Kiégerin trégt die Kosten des Rechistraits.

3.

. Das Urteil\ist’gegen-Sicherheit_sleistung in Héhe von € 3.000,- vorlaufig vollstreckbar.

Streitwert: € 100.000,-
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Tatbestand
Die Kizigerin nimmt die Beklagte ZIff.1 und den Beklagten 1.2 als derer Geschéftsfiih-
rer und administrativen Kontaki gegenuber der Domam-\/ergabesteile Denic auf Unter—

E §assung der Benutzung giner geschafthchen Bezeichnung in Anspruch

Die K]égerin ist Inhaber der am 24.10. 2000 angeme!deten und am 10.01.2001 emgetra-
‘genen deutschen Marke Nr. 300 78 586 Wortmarke "SNOWSCOOT" Schutz wird u.a.

o beansprucht fiir Turn- und Sportartikel, insbesondere Skibobs. Nach ihren Angaben ge-

nieRt sie fiir diesa Bezeachnung mtematxonai xennzeschenrecmhchen Schutz

Die Bek'ia’gte Ziff.1 ist Inhaberin der am 18.05.1999 registrierten Domain ,snowscoot.de®:
der Beklagte Ziff.2, Geschéftfiinrer der Beklagten Ziff.1, ist gegenuber der Domain-
-~ Vergabestelle Denic 80g. admmlstratlver Ansprechpartner Die Beklagte prasentiert unter
der Domam ~Snowsceoot.de” (wie auch unter anderen Bezeschnungen wie ,skibob. de“) ,
eine Magazm Portalseite mit Werbung und Informationen zu Sklbcbs auch der Klagerin,
die als solche gekennzeichnet sind. Zu der | internet-Seite der Kldgerin ge!angt man iber
emen Lmk auf der Seite der Bek!agten Ziff.1.

Die K!ager,n mmmt dle Bekiagten aufgrund - der fur sie emge‘a‘.ragenen Marke
~SNOWSCOOT" auf Unterlassung der Benuizung der Bezeichnung ,,snowscoot“ insbe-
sondere der Domain ,snowscoot.de®, auf Freigabe dieser Domain und auf Feststellung
der Schadensersatzpﬂlcht in Anspruch Sie 1st der Auﬁassung, die Anmeldung der Do-
main s&i in einer gem. § 826 BGB bzw. § 1 UWG s;ttenwndngen Wense erfolgt, weil die
Beklagte Ziff.1 kein anerkennenswertes interesse an dieser Domain habe und die Beru-
- fung auf die fomale Prioritdt unerheblich sei. Durch die Lmkie!ste mit der HinfUhrung des
Hnternet—Benutzers pal anormahonen rund um den ,,Snewscoot“—Skabob verletze die Be-‘
’ 'kiagte Ziff.1 Markenrechte der Klagenn Unter!assungs— Beseltlgungs— und Schadenser— |
sau,zfesis‘te!lungsanspruche seien sowohl gegen die Beklagte Ziff. 1 als auch gegen den
'Bekiag‘ten Ziff.2 zu richten. Soweit die Beklagte Ziff.1 Loschungsantrag wegen eines
angeblich absoluten Schutzhmdermsses bei der Eintragung der Klagemarke erhoben
_habe_ rechtfertige dies nicht die Aussetzung des vQﬂa&genden Rechtsstreits.
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Die Kiagerin beantragt; fir Recht zu erkennen:

1.

Die B'eklégtén- werden ‘verurteilt, es bei Ahdrdﬁung eines Crdnungsgeides.bis zur
Hohe von:250.000,- Euro, oder von Ordnungshaft bis zu sechs M’Ohatén,_zu voll-
strecken an' dem Beklagten Ziff. 2, zu unterlassen, im geschaftlichen: Verkehr der

Bun’desrepub_lik'Deutschland die. Bezeichnung
JSnowscoot,

insbesondere den Domainnamen
LSnowscoot.de”,

zu benutzen und/oder benutzen zu lassen und/oder registriert zu-halten und/oder
registriert halten zu lassen oder zu Ubertragen.

Die Beklagten werden verurteilt, gegenuber der DENIC eG die zur Freigabe der |

Domainadresse ,snowscoot.de” erforderlichen Erkl‘aruhgen abzugeben.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten der Klagerin zum Ersatz jeglichen Scha-

- dens verpflichtet sind, die der Klagerin durch die Benutzung der Domainadresse

»Snowscoot.de” in der Vergangenheit entstanden ist und/oder kinftig noch ent-
stehen wird.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte Ziff.2 ist der Auffassung, schon nicht anspmchsverpﬂichtet zU s_eih. Die
Beklagten sind im {brigen der Auffassung, die Bezeichnung ,snowscoct” sei als be-
schreibende Angabe fiir eine Wintersportart nicht schutzfghig, weshalb L8schungsan-

mibréuchlich angemeldet und benutze sie-'titéiméﬁig; im Ubrigen zur Beschreibung ei-

irag gestellt worden sei und vorsorglich Aussetzung des Rechisstreits bis zu Entschei-
‘dung hierliber beantragt werde. Die Beklagte Ziff.1 habe die’ Domain nicht recht-

ner Wintersportart oder als Hinweis auf die Produkte der Kiégerin.

selten Schriftsétze nebst Anlage Bezug genommen. Die Parteien haben Einversténdnis

‘Wegen des Parteivorbringens im einzelnen wird auf die zwischen den Parteien gewech-

mit einer Entscheidung durch den \iorsitzenden allein erkiért.
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5.
 Entscheidungsgriinde

Die Klage ist nicht begrﬁr:idet Der Klég?erih;éiehéﬁgegen die Beklagten nicht die geltend
gemachten bnteﬂassungs- Freigabe- und Schadensersatzfeststeilungsanspruche zu.
Dles beruht auf folgenden Erwégungen:

- Die Bekiégte ist seit 1999 Inhaberin der Domain ,snowscoot.de* und cenutzt diese -
nicht streitig - seit dieser Zeit fiir das ven ihr in das Internet gestelite !niemetportal mlt
- Informationen nach Art sines Werkh‘tels . S.v.85 Abs. 3 MarkenG wobei unerhebhch ist,
welchen Inhalt die Beklagte Ziff.1 sait dieser Zeit in inre Seite eingestellt hat und ob die-
sem redaktioneller Charakter zukommt. Sie nat damit zeitlich vor der Anme'dung der
: Kiagemarke gin eigenss Kennzsichenrscht erworben, das sie der Klagemar.ke (und den
Anspriichen der Klagerin aus § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenGBentgegenhaiten kann (so dass
es vauf die Frage einer méglichen Verwechslungsgefahr zwischen einer Produkikenn-
- zglchnung und einem Werkiitel nicht ankommt), weil der Begriff. ,,snowscoct“ zwar be-
schrexbend gleichwohl aber kennzeichnungskraftig genug fir einen Werkiitel und einen
diesem vergleichbaren Titel emes Internet-Magazins ist. Dem stent nicht entgegen, dass
die Beklagte wohi eine Vielzahl von Begnﬁ‘en als Domains fiir ihr Internet-Portal benutzt,
also eine Vielzahl von Titeln fiir sin und dasselbe Werk. Ausreichend ist, dass diese Titel
der Unterschetdung von anderen Internet-Portalen dienen und diesen Zweck auch erfill-
len, was im vorhegenden ralle angenommen werden kann. Die Bek!agte Ziff.1 kann auf
~diesen Titel und damit auch auf die Domain uber Suchwdrter mit der Bezeichnung
»SNowscoot” hmwemen Tatsachen die ein rechtsmzi%brauchhches Handeln der Bekiag-'
ten Ziff.1 im Zusammenhang mit der Domain- Regnstnerung zulassen kdnnen, sind nicht
vorgetragen worden. Allein aus der Tatsache, dass sich die Kldgerin zwar mcht an der
zeitlich. nach der Domain-Registierung erfcigten Einfragung  einer - Marke
' ,,SN@WSCGOT“ gehindert sah, wohl aber an der ausschiieRlichen Benq‘tzung dieser
Sezescnnung im geschaﬁhchen Verkehr uberhaupt (und nicht nur fir Skibobs) gehmdert
sieht, rechtfertigt nicht die Annahme eines Rechtsmlssbrauchs

h\ﬁarkenrechﬂiche Unterivassuhgsanspfi}che nach § 14 Abs.2 Nr.2 MarkenG gegen die
Benutzung der Bezeichnung ,snowscoot”® auferhalb der Domain und auRerhalb des Ti-
tels des Internet-Portals der Bekiagten Ziff. 1 Desieheﬂ nicht. Es ist ndmiich nicht ersicht-

lich f‘iQQQ Ao Raldomta T4 Ais Doacvaionboms s o o vee mae aas .. _
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pereich der Klagemame benutzt, auf&er zZur Kennzeschnung der Waren der Klégerin
selbst. Soweit sich die Beklagte Ziff.1 unter der Bezelchnung L8nowscoot mit der Tatig-
keit des Skibobfahrens bzw. mit Veranstaltmgen auf diesem Geblet oefasst nst eme
- Benutzung fiir Skibobs und dergieuchen nicht anzunehmen ‘ ‘

'Béstehen Anspriiche aus der Klagemarke nicht gegen die 'Békiagtée Ziff.’i.; sind sciche
auch nicht gegen den Beklagten Ziff.2 gegeben. Als administraﬁver Ansprechpartner der‘
' \iergabestene Denic ist er chnehin nur in Ausnahmeféllen anspruchsverpflichtet, im {ib-
ﬂgen nur als gesetzlicher Verire ter der Beklagten Zift1, der rechtlich und tatsachhch
~verpflichtet und in der Lage st Rechtsverietzungen der Beklagten Ziff.1 zu verhmdern

Danach war dse Klage mit der &osienfolge aus § 91 ZP@ abzuwexsen Die mtscheldung |
{iber die vorl &ufi ige Vcﬂstr f‘x(barke!t beruht auf § 708 ZPO.

b ) e ey
i ;‘ o L, (I W e P B

Scn.aale
\/ors R;chtar am Landgencht
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